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Botschaft an den Kreisschulrat 

Motion "Automatische Lüftungsgeräte in Schulzimmern" 

 

Sehr geehrter Herr Präsident des Kreisschulrats 

Sehr geehrte Mitglieder des Kreisschulrats 

 

 

Am 21. November 2022 hat Philippe Kühni, die Motion "automatische Lüftungsgeräte in 

Schulzimmern" eingereicht. Die Motion enthält folgenden Antrag: 

 

Dem Kreisschulrat ist ein Projekt inklusive Budget vorzulegen, um sämtliche Schulzimmer, 

welche nicht bereits über automatische Lüftung verfügen, mit geeigneten automatischen 

Lüftungsgeräten auszustatten, wobei die Finanzierung als Beschaffung von Inventar der 

Kreisschule Aarau-Buchs erfolgt. 

 

 

Formelle Beurteilung 

Die eingereichte Motion wird als motionsfähig beurteilt. 

 

 

Stellungnahme des Schulvorstandes 

Die Kreisschule Aarau-Buchs nutzt vier Schulanlagen, welche über eine automatische Lüf-

tung mit Luftreinigung verfügen. Primarschulhaus Aare, Risiacher, Telli und Neubau Gön-

hard. In der Suhrenmatte Buchs sind die Musikkojen im Keller mit einer Lüftungsanlage 

ausgestattet, welche auch Aerosole filtern kann. Der Hauptteil aller Schulzimmer wird je-

doch herkömmlich über das Öffnen der Fenster gelüftet. 

 

Als Nutzer der Schulanlagen ist es, gemäss Weisung, in der Verantwortung der Mitarbei-

tenden, die Luftqualität mit regelmässigem Lüften auf guten Niveau zu halten, mittels Un-

terstützung des CO2 Messgerätes. Diese Massnahme hat sich etabliert. 

 

In der derzeitigen Situation rund um die Energiemangellage gilt die Weisung, dass regel-

mässig, möglichst kurz aber intensiv zu lüften ist. In den Pausen soll, wenn immer mög-

lich, mit Durchzug oder sonst mit Stosslüften frische Luft in den Raum gelassen werden. 

An sehr kalten Tagen verkürzt sich die Lüftungsdauer. Permanentes Lüften mit gekippten 

Fenstern ist nicht erlaubt. Damit verfolgt die KSAB das Ziel, die bereits reduzierten Raum-

temperaturen nicht noch künstlich zu reduzieren und somit einer Auskühlung der ganzen 

Gebäudehülle vorzubeugen. 

 

 



 

 

Seite 2 von 2 

 

 

Die Anschaffung von Luftreinigungsgeräten beinhaltet auch bauliche Massnahmen. Der 

Schulvorstand hat bereits bei der Beantwortung im November 2021 bei der damaligen Mo-

tion von Philippe Kühni, glp, mit fast gleichem Inhalt
1

 darauf hingewiesen. Eine weitere 

und nicht zu unterschätzende Schwierigkeit ergibt sich aus der Tatsache, dass bspw. die 

Schulanlagen Gönhard und Zelgli denkmalgeschützt sind. 

 

Der Grundsatz bleibt: 

Die Ausstattung aller Schulräume mit Luftreinigungsgeräten, welche auch ohne das Öffnen 

der Fenster die Luft innert Minuten reinigen und damit das Infektionsrisiko mindern, ist 

nicht Sache der Kreisschule Aarau-Buchs, als Nutzerin der Liegenschaften. Dies obliegt den 

Liegenschaftseigentümerinnen. Die Verbandsgemeinden sind für die Anschaffung, Installa-

tion und Wartung solcher Anlagen verantwortlich. 

 

 

Der Schulvorstand stellt dem Kreisschulrat wie folgt 

 

Antrag: 

 

Die Motion sei nicht zu überweisen. 

 

 

 

 

                                                

1

 Motion vom 8. August 2021 von Philippe Kühni, glp: "Dem Kreisschulrat ist ein Projekt inklusive Budget vorzule-

gen, um sämtliche Schulzimmer, welche nicht über eine automatische Lüftung mit geeigneten Filter verfügen, mit 

geeigneten Filter oder mit Luftreinigungsgeräten auszustatten. Die Motion ist angesichts der Corona-Situation für 

dringlich zu erklären." 

Der Kreisschulrat hat an der Sitzung vom 25. November 2021 die Motion nicht überwiesen, eine Abstimmung 

über die Dringlichkeit erübrigte sich daher.  

 


